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der notariellen Einwilligung verzichten Sie unwiderruflich

auf Ihre Rechte und Pflichten an Ihrem Kind. Das Jugend-

amt wird automatisch bis zum Abschluss der Adoption

Vormund des Kindes. Grundsätzlich müssen beide El-

ternteile, unabhängig davon, ob Sie verheiratet sind, in

die Adoption einwilligen. Ist der Vater unbekannt, kann

darauf verzichtet werden.

Kontakt
Wenn Sie eine Adoption in Betracht ziehen, rufen Sie uns

an und vereinbaren, auch kurzfristig, einen Gesprächs-

termin. Wir beraten Sie über alle Fragen zur Adoption

und deren Alternativen, auf Wunsch auch anonym. Wir

vermitteln auch Kontakte zu anderen Hilfseinrichtungen

und begleiten Sie dorthin.
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Halboffene Adoption

Die Adoptionsstelle des Jugendamts stellt Ihnen die Le-

benssituation mehrerer Bewerber vor. Sie wählen für Ihr

Kind die Adoptiveltern aus, die Sie dann auch persönlich

kennenlernen können. Wenn Sie wollen, besteht mei-

stens die Möglichkeit regelmäßig über die Entwicklung

des Kindes informiert zu werden und gegebenenfalls

auch persönlich Kontakt zum Kind zu halten. Sprechen

Sie mit der Adoptionsstelle des Jugendamts über Ihre

Wünsche und Vorstellungen! Name und Adresse der 

Adoptiveltern erfahren Sie zunächst aber nicht.

Offene Adoption

Die Adoptiveltern sind bereit, Ihnen ihren Namen und

ihre Adresse mitzuteilen und regelmäßig weitere Treffen

mit Ihnen zu organisieren. Dabei ist es für das das Kind

besonders wichtig, dass Sie getroffene Vereinbarungen

zuverlässig einhalten.

Der rechtliche Ablauf einer Adoption
Mit der Geburt Ihres Kindes haben Sie bei Volljährigkeit

die elterliche Sorge für Ihr Kind. Dennoch können Pflege-

oder Adoptiveltern mit Ihrem Einverständnis Ihr Kind

schon mit der Entlassung aus der Klinik aufnehmen.

Auch Minderjährige können über eine Adoption ihres

Kindes selbst entscheiden.

Frühestens acht Wochen nach der Geburt können Sie bei

einem Notar Ihre endgültige Einwilligung zur Adoption

durch die ausgewählten Adoptiveltern schriftlich beur-

kunden lassen. Diese Reglung soll sicherstellen, dass Sie

Ihre Entscheidung zur Freigabe nicht übereilt treffen. Mit
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Ein Kind zur Adoption freigeben?

Ein Kind zur Adoption freizugeben, ist ein schwerer

Schritt, der gut durchdacht sein sollte. Die Gründe dafür

sind unterschiedlich. Vielleicht wollten Sie nicht schwan-

ger werden, lehnen aber einen Schwangerschaftsab-

bruch grundsätzlich ab oder es ist dafür schon zu spät.

Vielleicht hätten Sie gerne Ihr Kind bei sich, haben aber

für diese Aufgabe zu wenig Kraft. Sie fühlen sich über-

fordert, vielleicht auch allein gelassen. Ihr Leben er-

scheint Ihnen voller Probleme und Konflikte, und Sie

haben Angst vor der Verantwortung und Reaktion Ihres

Umfeldes. Vielleicht spüren Sie auch, dass Sie diesem

Kind nicht die Liebe geben können, die es für eine gute

gemeinsame Zukunft braucht.

In Ihrer Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das

Kind zur Adoption frei zugeben, ist eine davon. 

Niemand kann Sie zu einer Adoption zwingen. Sie selbst

müssen für sich und Ihr Kind verantwortlich entscheiden.

Bevor Sie das tun, sollten Sie sich ausführlich informie-

ren. In diesem Faltblatt erfahren Sie alles Wichtige zum

Thema Adoption.

Was Adoption für Eltern bedeutet
Wer einem Kind das Leben schenkt und es zur Adoption

freigibt, verdient Respekt. Adoption ist für die leiblichen

Eltern oft mit Trennung und Schmerz, Trauer und Sehn-

sucht verbunden. Gefühle, die sie möglicherweise ein

Leben lang begleiten, wann immer sie an ihr Kind den-

ken. Ihr Umfeld reagiert möglichweise mit großem Un-

verständnis und ablehnend. Diese Entscheidung, oft

gegen die eigenen Gefühle, zeigt, dass den Eltern das

Wohl des Kindes am Herzen liegt.

Was Adoption für Kinder bedeutet
Damit sich Kinder positiv entwickeln können, brauchen

sie sichere Bindungen und ein stabiles Umfeld. Sie geben

Ihrem Kind durch die Adoption die Chance, in einer

neuen Familie die Liebe, Sicherheit, Förderung und Für-

sorge zu bekommen, die Sie ihm wünschen und ihm

nicht sicher geben können. 

Für Kinder jeden Alters bedeutet Adoption Trennung, die

sie bewusst oder unbewusst erleben. Um dies verarbei-

ten zu können, müssen die Adoptiveltern und möglichst

auch Sie selbst das Kind einfühlsam begleiten. Damit aus

ihm ein selbstbewusster und zufriedener Mensch werden

kann, sollte es von klein auf seine Herkunft und Lebens-

geschichte kennen. Die Adoptiveltern brauchen Ihre Un-

terstützung: Geben Sie möglichst viele Informationen

über sich und Ihre Familie weiter!

Was Sie für Ihr Kind tun können

Akzeptieren Sie für sich, dass Sie mit der Freigabe zur

Adoption verantwortungsvoll handeln. Sie können

Ihrem Kind vieles für sein Leben mitgeben. So sollten Sie

einen Vornamen auswählen, der meistens als Zweit-

name behalten wird. Sie können Ihrem Kind auch einen

Brief schreiben und ihm Ihre Entscheidung erklären

sowie Fotos und Erzählungen über seine Herkunfts-

familie hinterlegen.

Adoption aus rechtlicher Sicht
Wenn Sie ein Kind zur Adoption freigeben, geben Sie

sämtliche Rechte und Pflichten als Eltern unwiderruflich

ab. Adoption aus rechtlicher Sicht heißt demnach, dass

Sie sich von Ihrem Kind trennen und rechtlich nicht mehr

mit ihm verwandt sind. Sie haben gegenüber Ihrem Kind

dann keine Pflichten mehr, müssen also zum Beispiel 

keinen Unterhalt bezahlen. Gleichzeitig verzichten Sie

aber auch auf das Recht, Kontakt mit Ihrem Kind zu

haben und bei wichtigen Fragen mit zu entscheiden. Sie

bleiben dennoch die biologischen Eltern und damit von

lebenslanger Bedeutung für das Kind, auch wenn Sie

nicht präsent sind.

Adoptionsformen
In Deutschland gibt es unterschiedliche Möglichkeiten

der Adoption. Sie unterscheiden sich darin, wie viel Kon-

takt das Kind nach der Adoption mit Ihnen unterhält 

beziehungsweise unterhalten darf.

Inkognito-Adoption

Ihre Wünsche werden bei der Wahl der Adoptiveltern

weitestgehend berücksichtigt. Sie erfahren aber weder

den Namen noch die Adresse der neuen Familie, und es

sind auch keine weiteren Kontakte vorgesehen.


